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1 Rechtsgrundlagen 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) regelt gemäß § 92 Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 SGB V 
i.V.m. § 92 Absatz 6a Satz 1 SGB V das Nähere über die psychotherapeutisch 
behandlungsbedürftigen Krankheiten, die zur Krankenbehandlung geeigneten Verfahren, das 
Antrags- und Gutachterverfahren, die probatorischen Sitzungen sowie über Art, Umfang und 
Durchführung der Behandlung. In diesem Rahmen ist er auch berechtigt, entsprechend dem 
gesetzlichen Auftrag nach § 135 Absatz 1 SGB V seine insoweit getroffenen Regelungen 
daraufhin zu überprüfen, ob sie (weiterhin) dem gegenwärtigen Stand der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse entsprechen.  

Im vorliegenden Fall hat der G-BA in Bezug auf die Anwendungsform der Behandlung von 
Kranken in Gruppen geprüft, ob die bislang für die psychoanalytisch begründeten Verfahren 
in § 18 Nr. 5 der Psychotherapie-Richtlinie (PT-RL) vorgesehene Mindestvorgabe von 
6 Teilnehmern in ihrer Allgemeinheit noch dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse 
entspricht. Der G-BA hat in diesem Zusammenhang ebenfalls geprüft, ob die Vorgabe in der 
PT-RL, dass eine verhaltenstherapeutische Gruppenbehandlung nur in Kombination mit 
einer verhaltenstherapeutischen Einzelbehandlung erfolgen darf, noch dem aktuellen Stand 
der wissenschaftlichen Entwicklung der Gruppenverhaltenstherapie entspricht. 

2 Eckpunkte der Entscheidung 
Der Unterausschuss Psychotherapie (UA PT) hat in seiner Sitzung am 17. April 2012 eine 
Expertenbefragung zu der in der Psychotherapie-Richtlinie geregelten Gruppentherapie 
durchgeführt, um sich fundiert mit verschiedenen, vom Berufsverband der approbierten 
Gruppenpsychotherapeuten (BAG) vorgebrachten Vorschlägen zu einer Änderung der 
Psychotherapie-Richtlinie in Bezug auf die Vorgaben zur Durchführung von Gruppentherapie 
zu befassen. 

2.1 Zu § 18 Nr. 5 PT-RL: Reduktion der Mindestteilnehmerzahl in der 
tiefenpsychologisch fundierten und analytischen Gruppentherapie von 
Kindern und Jugendlichen 

Der BAG hat in der Anhörung durch den Unterausschuss Psychotherapie am 17. April 2012 
folgende Begründung für eine Reduzierung der Mindestgröße von Gruppen in den 
psychoanalytisch begründeten Verfahren bei Kindern und Jugendlichen gegeben: 

Es sei in der Gruppenbehandlung von Kindern und Jugendlichen eine geringere 
Gruppengröße als bisher festgelegt erforderlich, einerseits wegen der altersspezifischen 
Entwicklungsbedingungen von Kindern und Jugendlichen, andererseits als 
behandlungstechnische und krankheitsspezifische Modifikation bei bestimmten Diagnosen 
(z.B. ADHS, Autismus oder Dissoziale Verhaltensstörungen). 

Der Unterausschuss sah die Argumente der Experten als überzeugend an. Im Hinblick auf 
die von der BAG vorgeschlagene Mindestgröße von 2 Teilnehmern hielt er jedoch bezogen 
auf die spezifischen psychodynamischen Wirkfaktoren in der Gruppe (z.B. Übertragung und 
Gegenübertragung, passiv-übertragungsförderndes bis aktiv-anleitendes 
Beziehungsangebot) eine Mindestzahl von 3 Teilnehmern für sachgerecht. 

2.2 Zu § 23b Absatz 1 Nr. 3 Satz 2 PT-RL: Neue Regelung, dass Verhaltenstherapie 
(VT) auch als Gruppentherapie allein (und nicht nur in Verbindung mit 
Einzeltherapie) erbracht werden kann. 

Die bisherige Regelung in der Psychotherapie-Richtlinie, der zufolge eine 
verhaltenstherapeutische Gruppenbehandlung nur in Verbindung mit einer entsprechenden 
Einzeltherapie erbracht werden darf, geht darauf zurück, dass seinerzeit bei Aufnahme der 
VT als Verfahren in die PT-RL konstatiert wurde, es gebe keine stringent ausgearbeiteten 
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Konzepte für die Gruppentherapie. Daher wurde festgelegt, dass eine 
verhaltenstherapeutische Gruppentherapie immer nur in Kombination mit Einzeltherapie 
durchgeführt werden könne. Inzwischen entspricht diese Festlegung nicht mehr dem 
aktuellen Stand der Entwicklung der verhaltenstherapeutischen Gruppentherapie. Zudem ist 
der UA PT dem Argument des BAG gefolgt, dass Einzelgespräche die 
Gruppenpsychotherapie auch stören statt fördern können (z.B. in der interaktionellen 
Verhaltenstherapiegruppe). 

Mit der entsprechenden Änderung in § 23b Absatz 1 Nr. 3 Satz 2 ist es nun zulässig, 
abhängig von dem aktuellen Krankheitszustand der Gruppenmitglieder sowohl 
Gruppentherapie und Einzeltherapie zu verbinden, als auch Gruppentherapie ohne 
Einzeltherapie durchzuführen. 

3 Würdigung der schriftlichen und mündlichen Stellungnahmen 
Die Bundesärztekammer hat in ihrer fristgerecht eingegangenen Stellungnahme vom 
12.10.2012 allen Änderungsvorschlägen zugestimmt; sie begrüßt den Beschlussentwurf. 

Die Bundespsychotherapeutenkammer hat in ihrer ebenfalls fristgerecht am 12. Oktober 
2012 eingegangenen Stellungnahme dem Änderungsvorschlag zugestimmt, 
Verhaltenstherapie auch als alleinige Gruppentherapie, und nicht nur in Verbindung mit 
Einzeltherapie erbringen zu können.  

In Bezug auf die Verringerung der Mindest-Teilnehmerzahl in der tiefenpsychologisch 
fundierten und analytischen Gruppentherapie von Kindern und Jugendlichen vertritt die BPtK 
die Auffassung, die Mindestteilnehmerzahl solle wie in der Verhaltenstherapie bei zwei 
Personen, und nicht bei drei Personen liegen, denn die genannten Wirkfaktoren der psycho-
dynamischen Gruppenpsychotherapie könnten bei entsprechender Fallkonstellation bzw. 
Zusammensetzung der Gruppe und Zielsetzung auch mit zwei Gruppenteilnehmern 
umgesetzt werden.  

Daher schlägt die BPtK vor, § 18 Nummer 5 PT-RL wie vom G-BA vorgeschlagen zu ändern, 
aber den neu eingefügten zweiten Spiegel-strich wie folgt zu formulieren:  

„psychoanalytisch begründeten Verfahren bei Kindern und Jugendlichen 2 bis 9“. 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat mit Schreiben 
vom 8. Oktober 2012 mitgeteilt, dass er zu dem Beschlussentwurf keine Stellungnahme 
abgibt. 

Der Unterausschuss Psychotherapie hat sich in seinen Sitzungen am 21.11.2012 und am 
13.3.2013 mit den in den Stellungnahmen vorgetragenen Argumenten befasst. Nachdem die 
eine Seite zunächst in Erwägung gezogen hatte, im Hinblick auf die Mindest-Teilnehmerzahl 
für die tiefenpsychologisch fundierte und analytische Gruppentherapie von Kindern und 
Jugendlichen für eine Zahl von zwei Personen zu votieren, ist der Unterausschuss 
Psychotherapie im Nachgang der mündlichen Anhörung übereinstimmend zu dem Ergebnis 
gekommen, aus den in den tragenden Gründen zum Beschlussentwurf aufgeführten 
Gründen weiterhin eine Mindest-Teilnehmerzahl von drei Personen für die 
tiefenpsychologisch fundierte und analytische Gruppentherapie von Kindern und 
Jugendlichen vorzusehen. 

4 Bürokratiekostenermittlung  
Durch die im Beschluss enthaltenen Regelungen entstehen keine Informationspflichten für 
Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer im Sinne von Anlage II zum 1. Kapitel 
VerfO. Daher entstehen auch keine Bürokratiekosten. 
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5 Verfahrensablauf 

Datum Gremium Beratungsgegenstand / Verfahrensschritt 

12.08.2011  Schreiben des Berufsverbandes der approbierten 
Gruppenpsychotherapeuten e.V. (BAG) an den Vorsitzenden 
des G-BA 

30.08.2011 UA PT Aufnahme der Beratungen gemäß 1. Kapitel § 5 Abs. 1 VerfO 

22.11.2011 UA PT Beratung des Themas im UA PT 

17.04.2012 UA PT Expertenanhörung und Beratung in der Sitzung des UA PT, 
Einrichtung und Beauftragung einer Arbeitsgruppe (AG 
Gruppentherapie) mit der Entwicklung eines Entwurfes zur 
Änderung der PT-RL 

13.06.2012 AG 
Gruppenther
apie 

Entwicklung eines Vorschlages zur Änderung der 
Psychotherapie-Richtlinie, Erarbeitung von Entwurfsfassungen 
des Beschlussentwurfes und der Tragenden Gründe 

29.08.2012 UA PT Beratung der Ergebnisse der AG Gruppentherapie 

29.08.2012 UA PT Beschluss zur Einleitung des Stellungnahmeverfahrens vor 
abschließender Entscheidung des G-BA (gemäß 1. Kapitel 
§ 10 VerfO) 

21.11.2012 UA PT Auswertung der schriftlichen Stellungnahmen 

13.03.2013 UA PT Anhörung 

13.03.2013 UA PT • Abschluss der vorbereitenden Beratungen 

• Beschluss der Beschlussunterlagen 
(Beschlussentwurf, Tragende Gründe, ZD) 

18.04.2013 G-BA Abschließende Beratungen und Beschluss über eine 
Änderung der Psychotherapie-Richtlinie 

TT.MM.JJJJ  Mitteilung des Ergebnisses der gemäß § 94 Abs. 1 SGB V 
erforderlichen Prüfung des Bundesministeriums für 
Gesundheit / Auflage 

TT.MM.JJJJ XY ggf. weitere Schritte gemäß VerfO soweit sie sich aus dem 
Prüfergebnis gemäß § 94 Abs. 1 SGB V des BMG ergeben 

TT.MM.JJJJ  Veröffentlichung im Bundesanzeiger 

TT.MM.JJJJ  Inkrafttreten 
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6 Fazit 
Der Unterausschuss Psychotherapie empfiehlt einvernehmlich die o.g. Änderung der 
Psychotherapie-Richtlinie. Die Patientenvertreter schließen sich dieser Empfehlung an. 

 

 

Berlin, den 18. April 2013 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Hecken 
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7 Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens 

7.1 Institutionen / Organisationen, denen Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme erteilt wurde 
Der Unterausschuss Psychotherapie hat mit Schreiben vom 14. September 2012 das Stellungnahmeverfahren zu den die Gruppentherapie 
betreffenden Änderungen der Psychotherapie-Richtlinie eingeleitet. 

Die Institutionen / Organisationen, denen Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme (SN) gegeben wurde, die zugehörigen Beschlussdaten 
des UA PT sowie Angaben zum Ablauf des Stellungnahmeverfahrens sind in Tabelle 1 dargestellt.  

Den Institutionen, denen Gelegenheit zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme erteilt wurde und die fristgerecht eine schriftliche 
Stellungnahme abgegeben haben, wurde Gelegenheit zu einer mündlichen Stellungnahme gegeben. Davon ausgenommen wurden jene, die auf 
ihr Recht zur Abgabe einer mündlichen Stellungnahme verzichtet haben. 

Tabelle 1 

Institution / Organisation Beschluss 
des UA PT 

Unterlagen 
versandt 

Fristende Eingang der 
SN 

Mündliche 
Anhörung 

Bundesärztekammer (BÄK) gemäß § 91 Abs. 5 SGB V 29.08.2012 14.09.2012 12.10.2012 12.10.2012 verzichtet 
Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) gemäß § 91 
Abs. 5 SGB V 

29.08.2012 14.09.2012 12.10.2012 12.10.2012 13.03.2013 

Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit (BfDI) gemäß § 91 Abs. 5a SGB V 

29.08.2012 14.09.2012 12.10.2012 08.10.2012 
Verzicht auf 
SN 

Nein 

 

 



 

6 

7.2 Unterlagen des schriftlichen Stellungnahmeverfahrens 
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7.3 Fristgerecht eingegangene schriftliche Stellungnahmen der in Tabelle 1 
aufgeführten Institutionen / Organisationen 
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7.4 Mündliche Stellungnahmen  
Nach Auffassung des Unterausschusses wurden keine neueren Erkenntnisse vorgetragen, 
die nicht bereits in der schriftlichen Stellungnahme enthalten waren. Es hätten sich keine 
neueren Erkenntnisse nach Abschluss des schriftlichen Stellungnahmeverfahrens ergeben. 

7.4.1 Wortprotokoll 
Angemeldete Teilnehmer der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK):  
Herr Harfst 

Herr Lehndorfer (nicht anwesend) 

 

Beginn der Anhörung: 11.05 Uhr 

(Der angemeldete Teilnehmer betritt den Raum) 

Herr Dr. Deisler (Vorsitzender): Herr Harfst, herzlich willkommen. Ich muss jetzt genau 
werden und Sie als allererstes darauf hinweisen, dass ein Wortprotokoll geführt wird. Dieses 
Protokoll wird veröffentlicht werden. Das heißt, Sie werden die Worte, die Sie hier sagen, im 
Protokoll wiederfinden. Damit Ihre Worte ordnungsgemäß für die Ewigkeit festhalten werden 
können, bitte ich Sie, ins Mikrofon zu sprechen. 

Wir haben uns in anderen Unterausschüssen – hier haben wir es noch nicht besprochen, 
aber ich bitte, das einfach so aufzunehmen – darauf geeinigt, dass von Mitgliedern des 
Unterausschusses PT keine Namen genannt werden. Wenn ich Sie aufrufe, werde ich KBV, 
DKG oder Patientenvertretung sagen und bitte Sie dann um Ihre Wortbeiträge. 

Ich darf in die Niederungen unserer Verfahrensordnung gehen und in Erinnerung rufen: Nach 
§ 12 Abs. 3 Satz 5 unserer Verfahrensordnung dient die mündliche Stellungnahme – jetzt 
kommt es – in erster Linie dazu, die sich aus den schriftlichen Stellungnahmen ergebenden 
Fragen zu klären und neuere Erkenntnisse, die zeitlich nach Abschluss des schriftlichen 
Stellungnahmeverfahrens sich ergeben haben, einzubringen.  

Wir haben als Dauer – auch das sind Anlehnungen an die Usancen anderer 
Unterausschüsse – dreißig Minuten festgelegt. Das war allerdings noch zu einer Zeit, als 
erstens zwei Organisationen sich gemeldet hatten und auch die Organisation, der Sie 
angehören, Herr Harfst, die Bundespsychotherapeutenkammer, mit zwei Leuten gemeldet 
war. Nun will ich die dreißig Minuten festhalten, denn ich will das nicht verkürzen, aber sie 
sollten die Obergrenze sein. 

Herr Harfst, Ihre schriftliche Stellungnahme ist uns allen natürlich bekannt. Wir haben sie 
mehr als nur in unserem Herzen bewogen, wir haben sie sogar gewogen. Ich weiß aber, 
dass es jeden Stellungnehmer drängt – das ist zumindest die Erfahrung aus den anderen 
Unterausschüssen –, uns seine Stellungnahme noch einmal beizubringen und auszuführen. 
Dazu gebe ich Ihnen jetzt Gelegenheit. Herr Harfst, Sie haben das Wort. 

Herr Harfst (BPtK): Recht vielen Dank, Herr Deisler. – Zunächst möchte ich mich im Namen 
der BPtK für die Möglichkeit der Anhörung hier im Unterausschuss bedanken. Herr 
Lehndorfer, der eigentlich kommen wollte, ist leider erkrankt und kann deswegen nicht an 
dieser Anhörung teilnehmen, was wir sehr bedauern. 

Zur inhaltlichen Erläuterung unserer Stellungnahme. Wir begrüßen, wie wir geschrieben 
haben, es sehr, dass die Rahmenbedingungen für die Gruppentherapie insgesamt 
flexibilisiert werden. Wir sehen es letztlich auch für die Trägerorganisationen des G-BA so, 
dass im Verhältnis Einzeltherapie/Gruppentherapie die Möglichkeiten, das Potential der 
Gruppenpsychotherapie für die Versorgung auszuschöpfen, genutzt werden sollten. Insofern 
begrüßen wir solche Flexibilisierungen, wie sie jetzt im Beschlussentwurf vorgestellt worden 
sind. Wir haben in der Stellungnahme schon geschrieben, wir würden uns dem Vorschlag 
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des Berufsverbandes der approbierten Gruppenpsychotherapeuten hinsichtlich der 
Mindestgruppengröße anschließen, der gesagt hat, die Größe von zwei wäre anzustreben. 
Wir hatten es in der Stellungnahme schon angerissen, aber ich möchte es an dieser Stelle 
inhaltlich etwas ausführlicher erläutern. 

Generell muss man feststellen, die Frage, was die angemessene Mindestgröße für die 
Gruppenpsychotherapie ist, lässt sich nicht aufgrund empirischer Evidenz beantworten. Es 
gibt dazu keine brauchbaren Studien, die zeigen würden, mit zwei Gruppenteilnehmern 
funktioniert es nicht, da kommen die Wirkfaktoren der dynamischen Psychotherapie nicht 
zum Tragen, aber mit dreien ist es hinreichend effizient. Solche Studien werden wir nicht 
finden können. Insofern ist es eher eine Überlegung auf der Ebene von Behandlungstheorien 
und der einzelnen Modelle der Gruppenpsychotherapie von Kindern und Jugendlichen. 
Generell kann man feststellen, dass in der Literatur zur Gruppenpsychotherapie von Kindern 
und Jugendlichen immer noch das Diktum gilt, dass eine Kopräsenz von mindestens fünf 
Mitgliedern gegeben sein sollte. So weit der generelle Ansatz. Aber es finden sich eine Reihe 
von Vorschlägen in der Literatur, wo man dann auch Abweichungen hiervon vornehmen 
kann. Der Ansatz einer entsprechend größeren Gruppe beruht meistens darauf, dass die 
Gruppenzusammensetzung heterogen ausfallen sollte; mindestens zwei von jedem 
Geschlecht sollten dabei sein, wenn man eine geschlechtsgemischte Gruppe macht. Auch 
von den Störungsbildern her sollte es durchaus heterogen sein, um entsprechend den 
Rahmen zu liefern für die verschiedenen Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse, 
die dort auftreten können. 

Wenn man schaut, welche Abweichungen es von diesem gängigen Modell gibt, muss man 
feststellen, dass sie sich gerade nicht in einem Dreierformat zeigen, was jetzt der Vorschlag 
ist, es also auf drei Teilnehmer zu begrenzen, sondern dass typischerweise gerade die 
Zweierkonstellation gewählt worden ist. Es gibt zum einen den Ansatz der – wie er 
bezeichnet worden ist – Duotherapie, der seinerzeit von Fuller schon in den 70er-Jahren 
entwickelt und vorgestellt wurde, der sich insbesondere an Kinder mit gering entwickelten 
sozialen Beziehungen richtete und in einem umgrenzten Setting die Möglichkeit bieten sollte, 
dass sie eine enge Beziehung zunächst einmal zu einem anderen Kind entwickeln konnten, 
teilweise durchaus auch als Vorstufe gedacht, um dann gegebenenfalls auch eine 
Gruppenfähigkeit für eine Teilnahme an einer Psychotherapie in einer größeren Gruppe 
erreichen zu können. Da war der Ansatz eher so, dass durchaus ein Matching im Sinne von 
heterogenen Persönlichkeitsstrukturen, Trades angedacht war. Davon abweichend gibt es 
den weiteren Ansatz der Peer-Pair-Psychotherapie, der eher darauf abzielt, homogene Pairs 
zu suchen. Da gibt es ein breites Einsatzfeld, teilweise sehr störungsspezifisch orientiert, das 
heißt, das Asperger-Syndrom, Autismus oder Störungen des Sozialverhaltens spezifisch 
fokussiert wurden, aber auch Kinder und Jugendliche, die sozial sehr zurückgezogen sind 
und mit dem Setting einer größeren Gruppe überfordert wären.  

Interessanterweise ist es durchaus so, dass es als ein Setting genutzt werden kann, um 
psychisch erkrankte Geschwisterkinder zu behandeln. Die Variante der Dreiergruppe findet 
sich gerade als spezifische Erweiterung des Duotherapieansatzes in einer Konstellation, wo 
eben drei Geschwisterkinder zu finden sind, bei denen insgesamt eine krankheitswertige 
Störung des Sozialverhaltens und Ähnliches vorliegt. Als Beispiel in der Literatur findet sich 
eine Einzelfalldarstellung bezogen auf Geschwister, die adoptiert und in einer Pflegefamilie 
aufgenommen worden sind und eine starke Vernachlässigung durch ihre biologischen Eltern 
erfahren haben. Beschrieben ist der Fall von einer 13-jährigen Mutter, die dann mehrere 
Kinder hatte. Das war ein Setting, wo die Dreiertherapieform in ähnlicher Weise genutzt 
werden kann. Interessanterweise ist es so, dass sich das Dreiermodell im Grunde nur als 
Erweiterung des Zweiermodells in der Literatur findet. Es gibt eigentlich keine spezifischen 
Konzepte, zumindest haben wir sie nicht feststellen können, die die Dreierkonstellation 
fokussieren würden. 

Es gibt für das Tourette-Syndrom oder das Asperger-Syndrom teilweise störungsspezifische 
Darstellungen, wie solche Behandlungsformen aussehen können, um entsprechend den 
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Schwierigkeiten der Betroffenen, sich in größeren Gruppen zurechtzufinden und dort 
Probleme zu bearbeiten, das geeignetere Setting zu finden. 

Aus unserer Sicht ist es wichtig, die Argumente zu betrachten, die in den Tragenden 
Gründen aufgeführt worden sind, warum man dem Vorschlag von zwei als Mindestgröße 
nicht gefolgt ist und sich auf drei verständigt hat. Es waren zwei Argumente aufgeführt. Zum 
einen die erfolgreiche Nutzung der psychodynamischen Wirkfaktoren Übertragung und 
Gegenübertragung, das andere war das passiv-übertragungsfördernde Beziehungsangebot 
bis hin zum aktiv-anleitenden Beziehungsangebot. Im Umkehrschluss bedeutet dies, diese 
Wirkfaktoren könnten in der Zweierkonstellation nicht erfolgreich genutzt werden. Von den 
beschriebenen Einzelfallstudien, die sich in der Literatur finden, auch von den konzeptuellen 
Überlegungen her würden wir sagen, dass natürlich diese Übertragungs- und 
Gegenübertragungsreaktionen sich auch in der Zweierkonstellation auf jeden Fall finden und 
wir ohnehin eine Triangulierung erreichen über den Psychotherapeuten, der auch mit dabei 
ist. 

Insofern wäre unser Votum, gerade was die Anwendung der Gruppenpsychotherapie im 
Kinder- und Jugendlichenbereich anbelangt, dass man eine Flexibilisierung ermöglichen 
sollte, dass es auch eine Minigruppe mit zwei Teilnehmern geben kann. Wenn Sie an die 
genannten Erkrankungen denken, die teilweise seltene Erkrankungen sind, dann ist klar, 
dass ich, wenn ich das in der Versorgung umsetzen will, Schwierigkeiten haben werde, in 
bestimmten Regionen eine Dreiergruppe mit zum Beispiel Asperger-Syndrom 
zusammenzusetzen oder drei Kinder mit Tourette-Syndrom zu finden. Wir haben ohnehin die 
Situation, dass Gruppenpsychotherapie im Kinder- und Jugendlichenbereich sehr selten 
durchgeführt wird, viel seltener, als wahrscheinlich die Indikation gegeben ist, was mit 
anderen Faktoren zusammenhängt.  

Aus unserer Sicht sollte der Freiraum gegeben sein und die Indikationsentscheidung, ob eine 
Zweiergruppe durchgeführt wird, in die Kompetenz des behandelnden Psychotherapeuten 
gelegt werden, der das aufgrund seiner fachlichen, medizinisch-psychotherapeutischen 
Überlegungen entscheidet. 

Abschließend – auch dies ist in unserer Stellungnahme erwähnt –: Eine solche 
Flexibilisierung, wie von uns vorgeschlagen, hat kein Risiko, dass sie zu einer dramatischen 
Mengenausweitung führt, die nicht mehr von den entsprechenden Indikationen gedeckt 
wäre. Es gibt keine ökonomischen Anreize, Zweiergruppen durchzuführen. Es ist viel 
attraktiver, Dreiergruppen durchzuführen. Da bekomme ich ein angemesseneres Honorar. 
Wir können also davon ausgehen: Wenn Psychotherapeuten in der Versorgung eine 
Zweiergruppe anbieten, dann tun sie das nicht aus ökonomischen Gründen, sondern aus 
rein fachlichen Erwägungen, weil das das angemessene Behandlungsangebot für die 
Patienten ist. 

Herr Dr. Deisler (Vorsitzender): Danke schön, Herr Harfst, für Ihren Vortrag. – Nun darf ich 
den Angehörigen des Unterausschusses PT die Gelegenheit geben, Fragen an Herrn Harfst 
zu stellen. – Keine Fragen. Das wäre außergewöhnlich. Es wäre für mich das allererste Mal, 
dass keine Fragen gestellt werden. Aber sei es drum. 

Ich darf dann noch einmal formal werden, Herr Harfst, weil es ganz einfach unsere 
Verfahrensordnung vorgibt – Sie haben es schon mitgewürdigt –: Gibt es seit dem Zeitpunkt, 
als Sie Ihre Stellungnahme abgegeben haben, bis Stand heute 11.20 Uhr neuere 
Erkenntnisse, die Sie weiter vortragen wollen, können, dürfen? 

Herr Harfst (BPtK): Über das hinaus, was ich eben vorgetragen habe, nicht. Wie schon 
gesagt, die empirische Evidenz in diesem ganzen Bereich ist sehr spärlich, dass auch nicht 
zu erwarten war, dass in diesem kurzen Zeitfenster eine bahnbrechende Studie erschienen 
wäre, die wir seinerzeit noch nicht berücksichtigen konnten. 

Herr Dr. Deisler (Vorsitzender): Herr Harfst, ich habe es nicht anders erwartet. Aber die 
Verfahrensordnung gibt es ganz einfach vor. Da ein Wortprotokoll geführt wird und wir 
normalerweise auch damit rechnen müssen, dass Wortprotokolle sehr intensiv von 
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interessierten Kreisen gelesen werden, möchte ich insoweit keinen Verfahrensfehler 
begehen. Ich gehe davon aus, dass es dabei bleibt, dass vom Unterausschuss PT keine 
Fragen an Herrn Harfst gestellt werden. – Wenn das so ist, darf ich mich, Herr Harfst, 
herzlich bedanken. Wir haben auf der Tagesordnung – so viel darf ich verraten – eine erste 
orientierende Würdigung Ihrer mündlichen Stellungnahme. Wir werden das im Rahmen der 
Tagesordnung, die noch vor uns liegt, abhandeln. Ihnen darf ich das Beste der Welt 
wünschen. 

(Herr Harfst [BPK]: Steht das auch im Wortprotokoll? - Heiterkeit) 

– Ob Sie daraus Konsequenzen ziehen können, weiß ich jetzt nicht. Ob Sie jetzt zu Ihrem 
Arbeitgeber gehen und sagen können: „Jawohl, dieses Wort ist eine Lohnerhöhung wert“, 
das weiß ich insgesamt nicht. 

Kommen Sie gut nach Hause. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. 

 

Schluss der Anhörung: 11.23 Uhr 
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